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RS OGH 1984/5/10 12Os119/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1984

Norm

StGB §280 Abs1

WaffG §1

Rechtssatz

Unter den in der beispielsweisen Aufzählung der Kampfmittel im § 280 Abs 1 StGB an erster Stelle angeführten Wa4en

sind solche im technischen Sinne (§ 1 Wa4G) zu verstehen, wobei es nicht darauf ankommt, ob es sich um militärische

Waffen handelt oder nicht (hier: Kleinkalibergewehre und Schrotflinten).
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